


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 137/0/2

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.06.2000 Es gilt die BauNVO 1990

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO in den allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind gemäß §1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO nicht zulässig.

2. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1  Nr. 4 und 22 BauGB)

Oberirdische Garagen, Carports und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 der BauNVO nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen 
zulässig.

3. Bauliche Vorkehrungen gegen Immissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Für das gesamte Plangebiet gilt als Mindestanforderung der Lärmpegelbereich III; die Fassaden 
mit der Kennzeichnung liegen im  Lärmpegelbereich IV.
Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das resultierende Schalldämmaß R’W,res. für Außenbau-
teile beim Lärmpegelbereich III mindestens 35dB und beim Lärmpegelbereich IV mindestens 
40dB betragen.

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen.

4. Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Als Nebenanlagen sind überdachte Freisitze und Wintergärten im Anschluß an das Wohnhaus 
bis zu einer Tiefe von 3.0m und Müllsammelplätze allgemein zulässig. Garten- und 
Gartengerätehäuschen sind nur auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen bis zu einer 
Grundfläche von 6qm zulässig.
Sonstige Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind ausgeschlossen.

5. Höhe der baulichen Anlage (§ 18 BauNVO)

Die baulichen Anlagen sind im Gebiet WA bis zu einer Firsthöhe von 10m, im Gebiet WA
bis zu einer Firsthöhe von 8m bei Pultdach bzw. einer Wandhöhe von 6,5m bei Flachdach, 
jeweils gemessen von der zugehörigen Erschließungsanlage, zulässig.

6. Ökologische Maßnahmen (§ 1 a BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b sowie Abs. 2 BauGB)

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen:
Die als Bestand im Bebauungsplan gekennzeichneten Bäume und Sträucher sind zu erhalten. 
Die im Bereich der Baumaßnahmen stehenden Gehölze sind ausreichend zu schützen und zu 
sichern. Bestehende topographische Höhenlagen an den Baumstandorten sind zu erhalten.

Die Wege und Parkplätze sind aus wasserdurchlässigen Materialien behindertengerecht in 
Ökopflaster herzustellen.

Die Beseitigung des Niederschlagwasser gemäß § 51a Landeswassergesetz erfolgt auf dem 
Grundstück in Form einer Mulden- oder Rigolenversickerung.



Ausgleichsmaßnahmen:

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen:

Gemäß „Landschaftspflegerischem Begleitplan“ sind heckenartige Gehölzpflanzungen im 
Plangebiet aus folgenden Arten der potentiellen natürlichen Vegetation anzulegen: Hartriegel, 
Haselnuß, Pfaffenhütchen, Hundsrose, Wasserschneeball, Liguster oder Schlehe.
Die Pflanzen sind als Landschaftsgehölze in der Mindestgröße 2x verpflanzt, 60-100cm Höhe zu 
setzen. Je lfdm. sind 3 Gehölze zu pflanzen.
Die Größe der Pflanzung beträgt insgesamt 240 qm.

Gemäß „Landschaftspflegerischem Begleitplan“ erfolgt der im Planungsbereich nicht zu 
realisierende ökologische Ausgleich auf einer außerhalb des Plangebietes vorgesehenen Fläche, 
dem Gelände der Alexianer, Gemarkung Neuss, Flur 20, Flurstück 390.

7. Hinweis

Im Plangebiet ist mit der Aufdeckung archäologischer Bodendenkmäler zu rechnen. Die 
wissenschaftliche Untersuchung, Ausgrabung und Bergung archäologischer Bodenfunde und 
Bodenbefunde ist zu gewährleisten.




